
2" Beiblatt 17. Dezember 1956 

der Abgeordnetert VI UD d 0 r) Dr. K r a n z 1 m a. y r, Dr. W a ! .$ S, ~(: Walther 

. W eis s man n u~d Genossen 

an den Bundesminister für soziale Vervvaltung, 

betreffend die Zusa~enf~88ung der österreichischen Sanitätsvorschritten. 

-~-.-.-.-

Das ASVG. hat den Weg gewiesen, wie eine sebr umfangreiche Materie 

in einem geschlossenen Gesetzeswerk zusammengefaßt werde.n kann,. Nioht 

minder ~htig für die Volksgesamtheit als die soziale Gesetzgebung ist d~e 

Sanitätsgesetzgebung. Die Gesundheit ist nicht nur ein individuelles Gut 

jedes einzelnen, sondern auch unerläßlich in der Gemcinsohaft des Volkes. 

Die dieses Gebiet regelnden Vorschriften stammen aus den vQrschiedensten 

Epochen, sodaß sie. nicht, nur schwer .B.uffindbar sind, sondern vie lfach auch' 

nicht aafeinandor abgestimmt werden können. Es ergeben sich Widersprüche 

und Kol~isi6nen, die die Verwaltung hemmen und die Sanitätsvollziehung 

vereiteln. 

Die unterzeichnete'n Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für soziale Verwaltung die 

Ist der Herr Bundes~inister für soziale Verwaltung bereit, die in Öster­

reich geltende~sanitätsgesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung 

des neuzeitlichen Standes der tfissenschaft und der Erfordernisse des 'mo­

dernen Lebens in ü,be,rsichtlicher Form dem Parlament zur verfassungsmäßigen 

Behandlang zuzuleiten, um zu einem einheitlichen Cesotzeswerk auf diesem 

Gebiet zu ,gelangen unü damit die Verwaltung einfacher, verläßlicher, 

billiger und sparsamer zu gestalten? 

-,,-.-.-.-.-e-
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